
Beschlussvorschlag: 
Der Planentwurf wird grundsätzlich anerkannt. Gemäß § 3, 1 ist die Beteiligung der 
Öffentlichkeit (Bürgerbeteiligung) und gemäß § 4, 1 die Beteiligung der Behörden mit dem 
Scoping-Verfahren einzuleiten. 
 


